
Vorstellung des Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Ausschuss für Umwelt, 31.05.2023 

Frau Nina Gertz, Betriebsleiterin Wasser und Wassergebührenprojekt

Frau Christina Nickel, Betriebsleiterin Abwasser und Finanzen



Historie zur Gründung des WAW

 Geplante EU-Richtlinie: Pflicht zu EU-weiten Ausschreibung der 

Wasserversorgung (Privatisierung)

 Gefahr für Versorgungssicherheit und Preissteigerungen (z.B. England 

und Portugal)

 Daher: Gründung des WAW zum 1.5.2013 durch Ratsbeschluss

 Rekommunalisierung der Aufgaben der Stadtentwässerung und der 

Trinkwasserversorgung 

Ziel: 

 Schaffung von Synergien durch Zusammenführung mit den anderen 

Grundabgaben im Steueramt

 Betrieb der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung als öff. 

Einrichtung
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Organigramm des WAW 

 Zuordnung innerhalb der Stadtverwaltung: GB 4, Herr Bunte

 WAW ist rechtlich unselbständig, organisatorisch eigenständig
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Aufgabenerfüllung durch Zusammenarbeit mit der WSW Energie & 

Wasser AG

Abwasser

„Entsorgungsvertrag“ vom 31.7.1997  

WSW betreibt/verwaltet städtisches und ab 30.09.1996 eigenes Kanalvermögen 

und übernimmt umfassende Betriebsführung:

 Planung neuer Kanalanlagen, Rückhaltebecken, Behandlungsanlagen, 

Hausanschlüssen/Erschließungen, B-Pläne

 Kontrollen, Sanierungen, Reparaturen bestehender Anlagen

 Vorbereiten von wasserrechtlichen Anträgen/Verfahren

 Verwalten des Kanaldateninformationssystems

WAW: 

 Zahlung des jährlichen Entgelts (Verhandlungen), Entscheidung über 

Investitionshöhen (letztlich durch Rat im Rahmen der Gebührenkalkulation) 

 Vorgabe von Zielen, Controlling, Mitarbeit an Projekten; Erstellung von 

Vorlagen (z.B. Maßnahmenkatalog Investitionsplanung)

 Direkter Ansprechpartner der BezReg und UWB 

(Abwasserbeseitigungskonzept, Einleitungsanträge,) 

 Letztentscheidungsrecht/Weisungen
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Aufgabenerfüllung durch Zusammenarbeit mit der WSW Energie & 

Wasser AG
Trinkwasser

Pacht- und Betriebsführungsvertrag vom 22.3.2013 (Laufzeit: 31.12.2028)

WSW erfüllt die Wasserversorgungsaufgabe für den WAW und verpachtet die 

Wasserversorgungsanlagen, das beinhaltet:

 Wasserlieferung mit ausreichendem Druck und in chemisch und bakteriologisch 

einwandfreiem Zustand 

 Vorhaltung entsprechender Wassermengen

 Durchführung der technischen und kaufmännische Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit der Wasserversorgungsaufgabe als unselbständiger Verwaltungshelfer

 Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Regelwerke

WAW: 

 Zahlung des jährlichen Entgelts (Verhandlungen), Entscheidung über Investitionshöhen 

(letztlich durch Rat im Rahmen der Gebührenkalkulation) 

 Vorgabe von Zielen, Controlling, Mitarbeit an Projekten

 Direkter Ansprechpartner der BezReg (z. B. für Vorlage von Wasserversorgungskonzept)

 Letztentscheidungsrecht/Weisungen
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Tätigkeitsbereiche des WAW



Weitere Aufgaben des WAW

 Schaffung des für die Erfüllung der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsaufgaben 

erforderlichen Stadtrechts (Satzungen):

• Abwasserbeseitigungssatzung 

• Satzung über die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und 

Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse (inklusive Gebührenkalkulation)

• Wasserversorgungssatzung

• Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung (inklusive Gebührenkalkulation)

 Gebührensatzungen sind Grundlage für Erhebung der Wasser- Abwassergebühren 

(Gebührenvolumen in Höhe von ca. 165 Mio Euro pro Jahr)

 Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs

 Durchsetzung von Kostenersatzbescheiden für Kanalhausanschlüsse
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31.05.2023

 Kategorie 1: Ordnungsverfügungen / Erheblicher 

Abwassermissstand

(z.B. Regenklärbecken)

 Kategorie 2a/2b/2c: Sanierung am vorhandenen Netz

(Sanierungsmaßnahmen der offenen Bauweise)

 Kategorie 2d: beitragsrelevante Netzerweiterungen

(Maßnahmen, die eine Anschlussbeitragspflicht erzeugen)

 Kategorie 3: Netzerweiterungen

(Transportsammler, Stauraumkanäle)

 Nicht im Sinne einer Priorität geordnet

 Viele Informationen (Projekteur, 

Entwässerungsverfahren,  Beiträge, 

Baubeginn, Kosten, …)

 Filterfunktion in Excel

 Ocker gelb: „alte“ Maßnahme

 Hell gelb= neue Maßnahme

Der Maßnahmenkatalog- Aufbau



Der Maßnahmenkatalog- Hintergründe

• Grundlage für Vorlage § § 1, 6 und 12 Entsorgungsvertrag: 

Abstimmungserfordernis

• Maßnahmen werden aus dem ABK entnommen

• Maßnahmen gehen in Wirtschaftsplanung der WSW und des WAW ein

• Kein Rückschluss auf Gebührenkalkulation möglich, für 

Gebührenkalkulation ist der Anlagenzugang relevant

• Anlagevermögen geht über Abschreibungen und Zinsen in die 

Kalkulation ein (gestreckt auf z.B. 50 oder 80 Jahre)

MK 2024/2025

• Verlängerung des Entlastungssammlers Wupper nach Osten um 1,5 km 

Maßnahmen RW Behandlung, Sanierungsmaßnahmen am Bestandsnetz 

• Friedrich Engels-Allee Sommerferien 2024 (B7)

• Schmutz- und RW-Erschließungen (Neubaumaßnahmen)
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Herzlichen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit!
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